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Norm

ASVG §8 Abs1 Z3 litb idF 1973/031;

AVG §39 Abs1;

AVG §39 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 81/08/0150 E 22. Februar 1985 RS 2

Stammrechtssatz

Gerade weil eine landwirtschaftliche Tätigkeit durch einen anderen als den Eigentümer nicht als solche zu erkennen

lässt, auf wessen Rechnung und Gefahr sie erfolgt, wem sie also zugerechnet werden soll, obliegt dem Eigentümer eine

besondere Mitwirkungs- und Konkretisierungsp>icht, dies insbesondere, wenn es sich um Rechtstatsachen aus dem

Kreise naher Angehöriger handelt (Hinweis auf VwGH vom 19.9.1980, 1171/77 = ZfVL/BlG/1981/5/1347 Ruppe, Die

steuerliche Anerkennung von Vereinbarungen zwischen Angehörigen in: Ruppe, Familienverträge und

Individualbesteuerung, 1976, 85).
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